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Promotionsordnung der Universität Heldelberg
fOr die

Natu rwissenschaftlich-Mathematlsche Gesamtfaku Ität

vom 3. Juli 2003
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.,,§16

--
Aufgrund von §§ 7 und 54 Abs. 2 Satz 3 I.V.m. § 51 Abs. 1 Satz 2 des Univer
siUitsgesetzes hat der Senat der Universität Heidelberg am 20. Mai 2003 die
nachstehende PromotIonsordnung fOr die Naturwissenschaftlich
MathematIsche Gesamtfakultät beschlossen.

Der Rektor hat seine Zustimmung am 3. Juli 2003 erteilt.

Art, Zweck und Durchführung der Promotion
Promotions leistungen
PromotionsausschOsse
Zulass ungsvo rauss etzungen
Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin
Arbeitsplan und Doktorandenprogramm
Dissertation
Zulassung zum PrOfungsverfahren
Begutachtung der Dissertation
PrOfungskommlsslon und Disputation
Entscheidung Ober die Promotion
Wiederholung
Veröffentlichung
Verleihung des Grades Dr. rer.nat. bzw. Dr. phll.
EhrenpromotIon, Erneuerung der Promotion
ROcknahme der Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin bzw. der
Zulassung zum PrOfungsverfahren; Ungl.lltlgkelt von Promotions
leistungen

§ 17 Entziehung des Doktorgrades
§ 18 Inkrafttreten; Übergangsbestimmungen

Anlage 1 (Anlage zu § 10)
Anlage 2 (Fakultätsspezifische Regelungen)
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§ 1 Art, Zweck und DurchfOhrung der Promotion
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(1 )

(2)

(3)

(4)

§2

Die Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakult~t der Universi
tät Heidelberg verleiht aufgrund von PromotIonsleistungen den akade
mischen Grad eines Doktors bzw. einer Doktorin der Naturwissen
schaften (Dr. rer. nat.); Geographen bzw. Geographinnen, die eine
Dissertation auf dem Gebiet der Anthropogeographie vorlegen und die
keinen naturwissenschaftlichen Studienabschluss haben, verleiht sie
den akademischen Grad eines Doktors bzw. einer Doktorin der Philo
sophie (Dr. phil.).

Durch die Promotion wird die F~higkell zu selbst~ndiger wissenschaft- e
licher Forschung nachgewiesen. -< ...

Mit der Durchführung der Promotion werden die der Naturwissen
schaftlich-Mathematischen Gesamtfakult~t zugeordneten Fakult~ten
beauftragt. Abweichend hiervon liegt die Zuständigkeit fOr die Durch

führung der Promotionen im Fach Informatik bel der Gesamlfakultät;
demeIltsprechend übernimmt, soweit nicht anders ausgefOhrt, die Ge
samtfakultät in den folgenden Bestimmungen die Rolle der Fakultäten.

Für hervorragende wissenschaftliche Leistungen kann die Naturwis
senschaftlich-Mathematische Gesamlfakultät auf Vorschlag einer Fa
kultät den Grad eines Doktors bzw. einer Doktorin honorls causa ver
leihen. Hierfür gilt § 15 dieser Ordnung.

Promotionsleistungen

(2)

(3)

-
(4)

(5)

Die WahlmitglIeder des Promotionsausschusses für Informatik werden
von den Fakultätsräten der Fakultäten tur Mathematik und Informatik

sowie für Physik und Astronomie gewählt. Die Dekane bzw. Dekanin
nen der beiden Fakultäten machen hierfOr einen gemeinsamen Wahl
vorschlag.

Der Promotionsausschuss setzt sich aus dem Dekan als Vorsitzendem
bzw. der Dekanin als Vorsitzender, einem Prodekan oder Studiende
kan bzw. einer Prodekan!n oder Studiendekanin sowie mindestens drei
Professoren, Hochschul- oder Privatdozenten bzw. Professorinnen,
Hochschul- oder. Privatdozentinnen verschiedener Fachrichtungen zu
sammen. Der Promotionsausschuss wird für die Dauer von zwei Jah

ren gewählt. Wiederwahl der einzelnen Mitglieder· ist möglich. Die
Amtszeit beginnt mit der Wahl.

Abweichend von Absatz 3 setzt sich der Promotionsausschuss tur In
formatik aus den Dekanen bzw. Dekaninnen der Fakultäten für Ma

thematik und Informatik sowie fOr Physik und Astronomie sowie vier
Professoren, Hochschul- und Privatdozenten bzw. Professorinnen,
Hochschul- und Privatdozentinnen der Gesamtfakultät, die die Informa
tik in Lehre und Forschung vertreten. zusammen. Den Vorsitz führen
die Dekane bzw. Dekaninnen der bei den Fakultäten abwechselnd für

jeweils eine Wahlperiode des Promotionsausschusses.

Die laufenden Geschäfte des Promotionsausschusses führt der bzw.
die Vorsitzende. Der Promotionsausschuss kann widerruflich Teile sei

ner Aufgaben auf den Vorsitzenden bzw. die Vorsitzende übertragen.

Die Promotionsleistungen bestehen aus einer Dissertation und einer Disputation.

'.1.1

§3

(1 )

Promotlo nsa ussch Osse

Jeder Fakultätsrat aus dem Bereich der Naturwissenschaftlich_
Mathematischen Gesamlfakultät wählt einen PromotIonsausschuss. Er

ist zuständig fOr die Aufgaben, die sich aus dieser Promotionsordnung
ergeben und achtet darauf, dass die Bestimmungen der Ordnung eingehalten werden.

e
(6)

8 (7)

§4

(1 )

Die Mitglieder des Promotionsausschusses haben das Recht. an den
Disputationen teilzunehmen.

Entscheidungen des Promotionsausschusses sind dem Bewerber bzw.
der Bewerberin schriftlich mitzuteilen und mit einer Rechtsbehelfsbe

lehrung zu versehen.

Zu lassu ngsvora ussetzu nge n

Voraussetzung für die Zulassung zur Promotion ist grundsätzlich ein
abgeschlossenes Studium an einer Universität. das durch ein Ab
schlussexamen (Diplom, Magister, Master, Staatsexamen oder ein
gleichwertiges ausländisches Examen) nachgewiesen wird. Über die
Anerkennung der Gleichwertigkeit des ausländischen Examens ent
scheidet stets der Promotionsausschuss.
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(6)

(2)

(3)

(4)

~'•.•....

Die Gesamtfakultät kann auf Vorschlag der betreffenden Fakultät für
einzelne Promotionsfächer eine Mindestnote des Abschlussexamens
als Voraussetzung für die Zulassung festlegen. Diese Mindestnote wird
im Anlage 2 aufgeführt. Bewerber bzw. Bewerberinnen mit einer
schlechteren Note als der Mindestnote können aus besonderen Grün
den im Einzelfall durch Beschluss des Promotionsausschusses zuge
lassen werden. Soweit nichtvergleichbare Notenskalen ausländischer
Abschlüsse vorliegen, entscheidet der Promotionsausschuss im Rah
men der Überprüfung der Gleichwertigkeit nach Absatz 1.

Wenn der Kandidat bzw. die Kandidatin das Abschlussexamen nicht in •
dem Fach abgelegt hat. in dem er bzw. sie die Dissertation anfertigen
möchte, so muss er bzw. sie dem PromotIonsausschussausreichende
theoretische Fachkenntnisse und praktische Fähigkeiten Im Promoti
onsfach nachweisen, die in der Regel dem Standard der üblichen Ab
schlussprüfung (Diplom, Magister, Master, Staatsexamen) entspre
chen. Das gilt hinsichtlich der praktischen Fähigkeiten auch für einen
Kandidaten bzw. eine Kandidatin, der bzw. die beim Studienabschluss
"Sta'atsexamen" die wissenschaftliche Arbeit nicht in dem Fach ange
fertigt hat, in dem er bzw. sie seine Dissertation anfertigen möchte.
Der Nachweis kann durcb bereits erbrachte Studien· und Prüfungsleis
tungen erfolgen ·soweit diese für das Promotionsfach und im Zusam
menhang mit der beabsichtigten Dissertation einschlägig sind- oder
durch ein erfolgreich absolviertes Vorbereitungsstudium nach Absatz 5
mit der Erbringung zusätzlicher Leistungen. Für die Zulassung im Fach
Astronomie muss ein Abschlussexamen im Fach Physik oder Im Fach
Mathematik oder der Nachweis von entsprechenden Fachkenntnissen
und Fähigkeiten in einem dieser Fächer vorliegen.

Kandidaten bzw. Kandidatinnen aus dem Ausland ohne ein zum Dip
lom, Magister, Master oder Staatsexamen gleichwertiges Abschluss

examen, das zur Promotion qualifiziert, können - sofern der Promoti- •onsausschuss überdurchschnittliche Studien- und Prüfungsleistungen
aus dem bisherigen Studium feststellt - die Möglichkeit erhalten, sich in
einem Vorbereitungsstudium nach Absatz 5 für eine Promotion zu qua
lifizieren, oder können auf die Absolvierung des Masterstudiums ver
wiesen werden, sofern dieses von der betreffenden Fakultät angeboten
wird.

(5)

(I

•
(7)

Über das Vorliegen ausreichender einschlägiger Fachkenntnisse und
Fähigkeiten bzw. über die Zulassung zum Vorbereitungsstudium ent
scheidet der Promotionsausschuss. Die Im Rahmen des Vorberei
tungsstudiums zu erbringenden Leistungen -und den hierfür zur Verfü
gung stehenden Zeltraum- tagt im Einzelfall der Promotionsausschuss
im Benehmen mit den Jeweiligen Fachvertretern bzw. Fachvertreterin
nen fest. Sie können den Besuch von Lehrveranstaltungen einschließ
lich zugehöriger Studienleistungen oder eine wissenschaftliche Arbeit
oder eine Kombination hiervon umfassen. Die wissenschaftliche Arbeit
entspricht in Ihren Anforderungen einer Dlplom-, Master- oder Staats·
examensarbeit. Der Promotionsausschuss bestellt die Gutachter bzw.
Gutachterinnen für die Arbeit sowie die Prüfer bzw. Prüferinenn für ein
abschließendes Kolloquium von etwa einer Stunde Dauer. Durch das
Kolloquium muss der Kandidat bzw. die Kandldatin nachweisen, dass
er bzw. sie 1mPromotIonsfach OberKenntnisse verfOgt,die dem Stan
dard der Oblichen AbschlussprOfung entsprechen. Arbeit und Kolloqu
ium werden mit "bestanden" oder "nicht bestanden" bewertet; das Kai·
loquium kann einmal wiederholt werden.

Zur Promotion können auch Fachhochschulabsolventen bzw. 
absolventinnen zugelassen werden, wenn sie

a) ein OberdurchschnittlichesAbschlussergebnis erzielt und
b) ein EIgnungsfeststellungsverfahren mit Erfolg absolviert haben.

Das EIgnungsfeststellungsverfahren wird vom zuständigen Promoti
onsau'sschuss eingeleitet und dient dem NaChweisder für die Promoti
on in dem vorgesehenen DissertatIonsgebiet erforderlichen Befähi
gung. Der Promotionsausschuss setzt die zum Nachweis der wissen
schaftlichen Befähigung erforderlichen Studien- und PrOfungsleistun
gen fest. Das Eignungsfeststellungsverfahren soll in der Regel nach
drei Semestern abgeschlossen sein.

Wer bereits in einem Promotionsfach der Naturwissenschaftlich
Mathematischen Gesamtfakultät einen Doktorgrad erworben hat, kann
nur mit Zustimmung der Gesamtfakultät zu einem weiteren PromotI
onsverfahren in einem anderen Promotionsfach der Gesamtfakultät
zugelassen werden. Wer bereits den Grad Dr. sc. hum. erworben hat,
kann nicht mehr zugelassen werden, es sei denn, er bzw. sie kann ein
weiteres wissenschaftliches Studium nachweisen, auf dessen Grund
lage die Verleihung des Grades Dr. rer. nat. erfolgen kann.
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(8)

§5

(1 )

Das Zulassungsverfahren ist innerhalb von maximal 6 Monaten abzu
schließen. Wird ein Kandidat bzw. eine Kandidatin nur unter Auflagen
gemäß Abs. 3 bis 6 zum Vorbereitungsstudium bzw. EIgnungsfeststel
lungsverfahren zugelassen, so wird dieser Zeitraum nicht auf die 6
Monatsfrist angerechnet.

Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin

Wer die ZUlassungsvoraussetzungen erfüllt, soll vor Beginn einer Dis

sertation beim zuständigen Promotionsausschuss die Annahme als eDoktorand bzw. als Doktorandin beantragen. Dem Antrag sind beizufü-
. ,gen:

a) der Nachweis des mit einer Prüfung abgeschlossenen Studiums
(§ 4 Abs. 1) oder der Bescheid über den erfolgreichen Abschluss
des Vorbereitungsstudiums bzw. Eignungsfeststellungsverfahrens
gemäß § 4 Abs. 3 bis 6. In besonders begrOndeten Einzelfällen
kgnn der Promotionsausschuss Ausnahmen zulassen;

b) eine Erklärung darüber, ob der Bewerber bzw. die Bewerberin an
einer anderen Stelle die Annahme als Doktorand bzw. Doktoran
din oder die Eröffnung eines Promotionsverfahrens beantragt hat;

c) die Angabe des vorläufigen Arbeitsthemas der Dissertation;

d) die Angabe des Arbeitsplatzes;

e) bei Bewerbern bzw. Bewerberinnen, die eine Dissertation im Fach
Geographie vorzulegen beabsichtigen, eine Erklärung darüber, ob
sie den Grad Dr. rer. nat. oder den Grad Dr. phi!. anstreben;

f) die Erklärung eines Professors, Hochschul- oder privatdozenten •
bzw. einer Professorin, Hochschul- oder Privatdozentin, für die
wissenschaftliche Betreuung des Doktoranden bzw. der Dokto
randin zu sorgen; er bzw. sie muss der betreffenden Fakultät an
gehören. Als HauptverantwortlIcher bzw. als Hauptverantwortliche
für die ordnungsgemäße Betreuung trägt er bzw. sie Sorge für
angemessene Arbeitsbedingungen sowie Anleitung zur zOgigen
Bearbeitung des Arbeitsthemas. Der Promotionsausschuss kann
insbesondere bei interdisziplinären Dissertationen einen zweiten
Betreuer bzw. eine zweite Betreuerin benennen.

-

••

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

§6

(1 )

Die Entscheidung Oberdie Annahme als Doktorand bzw. als Doktoran
din trifft der bzw. die Vorsitzende des Promotionsausschusses; ableh
nende Entscheidungen bedOrfen der Zustimmung des Promotionsaus
schusses. Der Beschluss wird dem Bewerber bzw. der Bewerberin
schriftlich mitgeteilt; eine ablehnende Entscheidung ist zu begrOnden
und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen.

Der Promotionsausschuss entscheidet im Falle des Absatzes 1 Buchst.
e) zugleich darOber, ob nach Maßgabe des vorläufigen Arbeitsthemas
der Dissertation dem Wunsche des Bewerbers bzw. der Bewerberin
auf Verleihung des Grades Dr. rer. nat. bzw. des Grades Dr. phi!. statt
gegeben werden kann.

Die Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin gilt fOr drei Jahre. Der
Promotionsausschuss kann sie auf begrOndetenAntrag um jeweils ein
Jahr verlängern. Die Annahme als Doktorand bzw. als Doktorandin er
lischt, wenn der Hauptbetreuer bzw. die Hauptbetreuerin die Bereit
schaft aus triftigen GrOnderl widerruft. Dieser Widerruf bedarf der Zu
stimmung des Promotionsausschusses.

Der Promotionsausschuss kann auf begründeten Antrag einem Wech
sel des Betreuers bzw. der Betreuerin oder der Betreuer bzw. Betreue
rinnen- zustimmen. Bel Ausfall eines Betreuers bzw. einer Betreuerin,
z.B. durch langanhaltende Krankheit oder dg!., benennt der Promoti
onsausschuss, sofern erforderlich und sofern die Arbeit bereits weit
fortg~schritten Ist, im Benehmen mit dem Kandidaten bzw. der Kandi
datin einen neuen Betreuer bzw. eine neue Betreuerin.

Die Arbeit ist grundsätzlich an einem Institut der Fakultät oder an einer
anderen von den dem Fakultätsrat angehörenden Professoren, Hoch
schul- und Privatdozenten bzw. Professorinnen, Hochschul- und Pri
vatdozentinnen gleichgestellten Forschungseinrichtung durchzuführen.
Über Ausnahmen entscheidet der Promotionsausschuss.

Arbeitsplan und Doktorandenprogramm

Einzelne Fakultäten können vorsehen, dass von dem Doktoranden bzw.
von der Doktorandin nach Beginn der Arbeit in Absprache mit dem Be
treuer bzw. der Betreuerln ein Arbeitsplan fOr die Dissertation vorzule
gen ist. Dieser solt dem Promotionsausschuss in der Regel spätestens 6
Monate nach Beginn der Arbeit vorgelegt werden. Als Fortschreibung
des Arbeitsplans köonen weitere Berichte vorgesehen werden.
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(2) Sofern ein Doktorandenprogramm in dem betreffenden Promotionsfach

existiert, sind die Doktoranden bzw. Doktorandll1nen aufgerufen, zu ihrer
fachlichen Fortbildung an diesem teilzunehmen. Durch Regelungen der
einzelnen Fakultäten wird festgelegt, in welchem Umfang der Kandidat
bzw. die Kandidatin zur Teilnahme verpnichtet ist. Den Verpnichtungen
der Doktoranden bzw. Doktorandinnen in interdisziplinären Doktoran
denprogrammen und Graduiertenkollegs ist hierbei Rechnung zu tragen.

(3) Soweit der Kandidat bzw. die Kandidatin den In den fachspezifischen
Promotionsstudienordnungen festgelegten Anforderungen (Arbeitsplä-

ne, Lehrprogramm; siehe Anhang) nicht nachkommt, kann die Zulas- esung zur Promotion zurückgenommen werden.
"

§ 7 Dissertation

(1) Die Dissertation muss wissenschaftlichen Ansprüchen genOgen, selb-
ständige Forschungsleistungen des Bewerbers bzw. der Bewerberin

enthalten und zum Fortschritt der Wissenschaft beitragen.

(2) Ergebnisse der Dissertation können im Einvernehmen mit dem Betreu-

er bzw. den Betreuern ganz oder teilweise vor der Zulassung zum PrO
fungsverfahren veröffentlicht werden. Dies schließt die Möglichkeit ei
ner kumulativen Dissertation ein; Näheres regeln die einzelnen Fakul
täten für ihren Bereich (siehe Anhang).

(3) Die Dissertation Ist grundsätzlich In deutscher oder englischer Sprache
abzufassen. Eine deutsche und eine englische Kurzfassung der wich
tigsten Ergebnisse sind dem eigentlichen Text voranzustellen.

(3)

•

Dem Antrag auf Zulassung zum Prüfungsverfahren sind beizufügen:

a) in der Fakultät für Mathematik und Informatik und bei Arbeiten im
Promotionsfach Astronomie 10 Exemplare, bei allen anderen 5
Exemplare der gedruckten Dissertation.

b) eine Erklärung darüber, dass der Bewerber bzw. die Bewerberin
die vorgelegte Dissertation selbst verfasst und sich dabei keiner
anderen als der von ihm bzw. ihr ausdrücklich bezeichneten Quel

len und Hilfen bedient hat; experimentelle Daten bzw. Materialien,
die nicht vom Bewerber bzw: von der Bewerberin selbst erhoben

bzw. hergestellt wurden, sind besonders kenntlich zu machen.

c) eine Erklärung darOber, ob der Bewerber bzw. die Bewerberin an
einer anderen Stelle ein Prüfungsverfahren beantragt bzw. ob er
bzw. sie die Dissertation in dieser oder anderer Form bereits an

derweitig als Prüfungsarbeit verwendet oder einer anderen Fakul
tät als Dissertation vorgelegt hat;

d) ein tabellarischer Lebenslauf, aus dem insbesondere der Ablauf
von Studium und Promotion sowie die Staatsangehörigkeit her
vorgehen;

e) Zeugnisse bereits abgelegter staatlicher oder akademischer Prü
fungen (vgl. § 4 Abs. 1) sowie ggf. der Nachweis gemäß § 4 Abs.
~bis 6;

f) ggf. eine Aunistung besuchter und betreuter Lehrveranstaltungen
nach § 6 Abs. 2.

Zulassung zum PrOfungsverfahren§8

(1 )

(2)

e
Nach Fertigstellung der Dissertation beantragt der gemäß § 5 ange-

. nommene Doktorand bzw. die Doktorandin beim zuständigen Promoti
onsausschuss die Zulassung zum Prüfungsverfahren. Über die Zulas
sung entscheidet der bzw. die Vorsitzende, ablehnende Entscheidun
gen bedürfen der Zustimmung des Promotionsausschusses.

Bei anderen Bewerbern bzw. Bewerberinnen entscheidet der Promoti

onsausschuss über die Zulassung oder Ablehnung zum Prüfungsver
fahren. §§ 4 und 5 gelten entsprechend.

• (4)

§9

(1 )

Die Zulassung ist in der Regel zu versagen, wenn die Unterlagen un
vollständig sind. Sie kann versagt werden, wenn bereits mehr als ein
erfolgloser Promotions versuch unternommen wurde.

Begutachtung der Dissertation

Nach Zulassung zum Prüfungsverfahren bestellt der bzw. die Vorsit
zende des Promotionsausschusses unverzOglich zwei Gutachter bzw.
Gutachterinnen, von denen einer bzw. eine In der Regel der Hauptbe
treuer bzw. die Hauptbetreuerin gem. § 5 Abs. 1 Buchstabe f) sein soll.
Bei interdisziplinären Dissertationen sollen die hauptsächlich betroffe
nen Fächer durch die Gutachter bzw. die Gutachterinnen vertreten
sein.



Universität Heldelberg
Mi«eiJungsblatt Nr. 9/03

18.Juli 2003
Seite 386 Universität Heldelberg

MitteiJun9sbiatt Nr. 9/03

18.Jull 2003 Seite 387

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Die Gutachter bzw. Gutachterinnen müssen grundsätzlich Professoren,
Hochschul- oder Privatdozenten bzw. Professorinnen, Hochschul- oder
Privatdozentinnen sein. Sie sollen i. d. R. der entsprechenden Fakultät
der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät der Univer-
sität Heidelberg angehören; der Promotionsausschuss kann Professo-
ren, Hochschul- oder Privatdozenten bzw. Professorinnen, Hochschul
oder Privatdozentinnen anderer Fakultäten oder Universitäten als Gut
achter bzw. Gutachterinnen zulassen. Bei auswärtigen Gutachten soll
deren Stellung einem deutschen Professor, Hochschul- oder Privatdo

zenten bzw. Professorin, Hochschul- oder Privatdozentin vergleichbar

sein; entsprechendes gilt für unabhängige Forschungsgruppenleiter 8bzw. -leiterinnen.

"

Der Doktorand bzw. die Doktorandin kann für die Benennung der Gut-

achter bzw. Gutachterinnen und für die Prüfungskommission gemäß §
10 Vorschläge unterbreiten. Der bzw. die Vorsitzende hat den Dokto
randen bzw. die Doktorandin über die Vorschläge anzuhören; ein
Rechtsanspruch wird durch die Vorschläge nicht begründet."

Die Gutachten sind unabhängig voneinander zu erstellen und sollen
spätestens einen Monat nach Bestellung der Gutachter bzw. Gutachte

rinnen vorliegen. Die Gutachter bzw. Gutachterinnen schlagen Annah
me oder Ablehnung der Dissertation vor und bewerten sie im Falle der
Annahme. Für die Bewertung gilt § 11 Abs. 2 entsprechend.

Stimmen die Gutachter bzw. Gutachterinnen über Annahme oder Ab
lehnung nicht überein oder differieren die Noten um mehr als eine volle
Notenstufe, so entscheidet der Promotionsausschuss über das weitere
Verfahren. Schlagen zwei Gutachter bzw. Gutachterinnen die Ableh
nungder Dissertation vor, so ist das Promotionsvorhaben be endet. Der
Promotionsausschuss erteilt hierüber einen schriftlichen Bescheid.

Die Dissertation und die Gutachten sind mindestens zwei, höchstens _

sechs Wochen zur Einsichtnahme durch die Mitglieder der Prüfungs
kommission (s. § 10) und die Professoren, Hochschul- bzw. Privatdo
zenten bzw. Professorinnen, Hochschul- und Privatdozentinnen der
Fakultät auszulegen. Die Auslage kann ersetzt werden durch ein Um
laufverfahren, in das alle in Satz 1 genannten Personen einzubeziehen
sind. Die Dauer und Art des Verfahrens (Auslage und Auslagefrist bzw.
Umlaufverfahren) kann von jeder Fakultät im oben genannten Rahmen
individuell, aber für alle Kandidaten bzw. Kandidatinnen gleich, gere-
gelt werden. Evtl. Einwände sind während der Auslagefrist bzw. des
Umlaufverfahrens dem Promotionsausschuss schriftlich mitzuteilen.

G §10

(1 )

••

(2)

In diesem Falle entscheidet der Promotionsausschuss über das weite

re Verfahren. Innerhalb der Auslagefrist bzw. des Umlaufverfahrens
haben die Professoren, Hochschul- und Privatdozenten bzw. Professo
rinnen, Hochschul- und PrivatdozentInnen der Fakultät das Recht,
beim Promotionsausschuss die Bestellung eines weiteren Gutachtens
zu beantragen. Der Antrag muss schriftlich begründet werden; es ent
scheidet der Promotionsausschuss. Werden keine Einwände erhoben,
ist die Dissertation angenommen.

P.rOfungskommisslon und Disputation

Ist die Dissertation gemäß § 9 Abs. 6 angenommen, bestellt der bzw.
die Vorsitzende des Promotionsausschusses die vier Mitglieder der
Prüfungskommission und bestimmt den Vorsitzenden bzw. die Vorsit
zende. Ihr sollen die Gutachter bzw. Gutachterinnen angehören sowie
zwei weitere Mitglieder, die Professoren, Hochschul- oder Privatdozen
ten bzw. Professorinnen, Hochschul- oder Privatdozentinnen sind;
Gutachter bzw. Gutachterinnen, die nicht der Fakultät angehören, kön
nen, müssen aber nicht in die Prüfungskommission bestellt werden.
Mindestens zwei Professoren, Hochschul- oder Privatdozenten bzw.
Professorinnen, Hochschul- oder Privatdozentinnen der Prüfungskom
mission sollen der Fakultät angehören, die die Promotion, durchführt.
Den Vorsitz fOhrt ein Professor, Hochschul- oder Privatdozent bzw. ei
ne Professorin, Hochschul- oder Privatdozentin der Fakultät. Die Mit

qUeder der Kommission vertreten insgesamt mindestens drei Fachrich
tungen nach der Anlage zu § 10, die in sinnvoller Beziehung zum Pro
motionsfach und/oder zur Dissertation stehen. Der Promotionsaus

schuss kann auf Antrag des Kandidaten bzw. der Kandidatin andere
Fachrichtungen als die in der Anlage zu § 10 zulassen. Der Promoti
onsausschuss kann beschließen, dass in der Disputation eine Fach
richtung aus einem anderen in der Regel nicht der Fakultät angehö
renden Promotionsfach, die in sinnvoller Beziehung zum Promotions
fach und/oder zur Dissertation steht, vertreten sein muss.

Bel Promotionen im Promotionsfach Mathematik gilt, soweit es sich
nicht um eine interdisziplinäre Promotion handelt und der Kandidat
bzw. die Kandidatin deshalb die. Zusammensetzung gemäß Absatz 1
beantragt, abweichend von Absatz 1 Sätze 1 bis 4: Die Prüfungskom
mission besteht aus mindestens drei Mitgliedern. Die beiden Fachrich
tungen Reine und Angewandte Mathematik müssen in ihr vertreten
sein. Auf Antrag des Kandidaten bzw. der Kandidatin wird außerdem
ein Gebiet eines nicht zur Fakultät für Mathematik und Informatik gehö
renden Faches, das in sinnvoller Beziehung zur Mathematik steht, in
die Disputation mit einbezogen. In diesem Fall tritt ein Vertreter des
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(3)

(4)

(5)

zusätzlichen Faches als weiteres Mitglied der Prüfungskommission
hinzu. Die geforderte sinnvolle Beziehung wird bei den in der Anlage
zu § 10 unter fachspezifischer Regelung aufgeführten Fächern als ge
geben angesehen. In anderen Fällen entscheidet der Promotionsaus
schuss.

Der bzw. die Vorsitzende des Promotionsausschusses bestimmt im

Benehmen mit den Mitgliedern der Prüfungskommission und dem
Kandidaten bzw. der Kandidatin den Termin für die Disputation; dieser

soll in der Regel nicht später als drei Monate nach der Zulassung zum

Prüfungsverfahren liegen. e-
Die Disputation, die die Prüfungskommission mit dem Kandidaten bzw.
der Kandidatin führt, ist ein wissenschaftliches Prüfungsgespräch, in
dem sowohl Themen, die sachlich oder methodisch mit der Dissertati
on zusammenhängen, als auch andere Probleme des Promotionsfa
ches und der durch die Mitglieder der Prüfungskommission vertretenen

Fachrichtungen behandelt werden.

Die Disputation wird von dem bzw. der Vorsitzenden der Prüfungs
kommission geleitet; sie soll mindestens eine und höchstens eineinhalb
Stunden dauern. Der Kandidat bzw. die Kandidatin kann wählen, ob

die Disputation in deutscher oder englischer Sprache geführt wird. ü
ber den Gang der Disputation ist ein Protokoll anzufertigen, das von
den Mitglh~dern der Prüfungskommission zu unterzeichnen ist.

e

(2) Falls der Kandidat bzw. die Kandidatin zu promovieren ist, wird die
Disputation von jedem Mitglied der Prüfungskommission mit einer der
folgenden Noten bewertet:

1,0 = sehr gut
1,5 = sehr gut bis gut
2,0 = gut
2,5 = gut bis befriedigend
3,0 = befriedigend
3,5 = befriedigend bis genügend
4,0 = genügend

Um die Gesamtnote zu bestimmen, werden der Mittelwert der Noten
für die Dissertation und der Mittelwert der Einzelnoten für die Disputati
on gemittelt.

Die Gesamtnote lautet:

bei einem Durchschnitt

bis 1,5 magna cum laude (sehr gut)
bei einem Durchschnitt

über 1,5 bis 2,5 cum laude (gut)
bei einem Durchschnitt
über 2,5 bis 4,0 rite.

Wenn eine Dissertation nach § 9 Abs. 3 nicht angenommen worden ist,
kann der Promotionsausschuss auf Antrag des Kandidaten bzw. der
Kandidatin das Thema zur erneuten Bearbeitung zurückgeben oder ein
neues Thema beim bisherigen oder einem anderen Betreuer bzw. ei
ner anderen Betreuerin zulassen; dies ist nur einmal möglich.

(2) Eine Wiederholung der Disputation ist nur einmal möglich; sie soll in-
nerhalb von sechs Monaten stattfinden. Wird die Disputation auch bei
der Wiederholung nicht bestanden, so ist das Prüfungsverfahren been
det.

(6)

§ 11

(1 )

Als Zuhörende der Disputation werden nach Maßgabe der räumlichen
Verhältnisse Doktoranden bzw. Doktorandinnen der Fakultät zugelas

sen. Aus wichtigen Gründen oder auf Antrag des Kandidaten bzw. der
Kandidatin ist die Öffentlichkeit auszuschließen.

Entscheidung über die Promotion •

Die Prüfungskommission entscheidet im Anschluss an die Disputation
auf der Grundlage der Gutachten über die Dissertation und der Leis

tungen in der Disputation, ob der Kandidat bzw. die Kandidatin zu pro
movieren ist. Einer Promotion müssen alle Mitglieder der Prüfungs
kommission zustimmen.

(3)

e §12

(1 )

Bei Vorliegen überragender Leistungen kann durch einstimmigen Be
schluss der Prüfungskommission das Prädikat "summa cum laude" (mit
Auszeichnung) verliehen werden, sofern der Notendurchschnitt 1,0 ist.

Wiederholung
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bei der Fakultät einreicht.

Die Pflichtexemplare müssen aus alterungsbeständigem, holz- und säurefrei- •
em Papier bestehen und haltbar gebunden oder geheftet sein.

§ 13 Veröffentlichung

Die Dissertation ist zu veröffentlichen. Die Veröffentlichung erfolgt im Einver
nehmen mit dem Betreuer bzw. den Betreuern. Der Kandidat bzw. die Kandi
datin kommt der Pflicht zur Veröffentlichung nach, Indem er bzw. sie

entweder a) 30 Exemplare in Buch- oder photodruck zum Zweck der •
Verbreitung, '"

b) vier Exemplare in Buch- oder Photodruck, wenn die Veröffent
lichung in einer Zeitschrift erfolgt,

c) vier Exemplare in Buch- oder Photodruck, wenn ein gewerbli-
.. cher Verleger die Verbreitung über den Buchhandel übernimmt

und eine Mindestauflage von 150 Exemplaren nachgewiesen wird,

d) vier vollständige Originalfassungen in Buch- oder Photodruck
sowie eine elektronische Version, deren Datenformat und Daten
träger mit der Universitätsbibliothek abzustimmen sind. Der Dokto-
rand bzw. die Doktorandin überträgt der Universitätsbibliothek und
der DDB (Die Deutsche Bibliothek) in Frankfurt/Leipzig damit das
Recht, die elektronische Version in Datennetzen zu veröffentli-
chen.

(3)

oder

oder

oder

Ist das Promotionsvorhaben nach Abs. 1 oder 2 beendet, erteilt der
Promotionsausschuss hierüber einen schriftlichen Bescheid, der mit
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist.

i

\

\

e

8

§ 14

(1 )

(2)

(3)

(4)

Verleihung des Grades Dr. rer. nat. bzw. Dr. phi!.

Nach der Veröffentlichung der Dissertation (§ 13) wird dem Kandidaten
bzw. der Kandidatin der Doktorgrad durch Aushändigung oder Zustel
lung der Promotionsurkunde verliehen. Die Promotionsurkunde enthält'
das Thema der Dissertation sowie die Gesamtnote gemäß § 11 Abs. 2
und 3 (ist die Promotion "rite" bestanden, wird kein Prädikat auf der Ur
kunde erteilt) und nennt als Promotionstag das Datum der Disputation.
Die Urkunde wird vom Dekan bzw. von der Dekanin der Naturwissen
schaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät und dem Rektor bzw. der
Rektorin der Universität untersch'rieben.

Jede Fakultät kann durch einen Beschluss des Erweiterten Fakultätsra

tes zusätzlich ein Promotionszeugnis ausstellen. Dieses enthält den Ti
tel der Dissertation, das DatUm der Disputation, alle Einzelnoten und
die ungerundete Gesamtnote (arithmetisches Mittel der Einzelnoten) in
Ziffern. Dabei wird nur die erste Stelle hinter dem Komma berücksich

tigt, alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen. Das Zeug
nis wird vom Dekan bzw. von der Dekanin der entsprechenden Fakultät
unterzeichnet.

Das Recht zur Führung des Doktortitels wird erst mit Empfang der
Promotionsurkunde erworben.

Auf Wunsch des bzw. der Kandidaten wird eine englische Übersetzung
der PromotIonsurkunde und des Promotionszeugnisses durch die Ge
samtfakultät erstellt und von den in Absatz 1 Satz 3 genannten Perso
nen unterschrieben. In diesem Fall wird auf der deutschen ebenso wie

auf der englischen Fassung vermerkt, dass eine englische und eine
deutsche Fassung der Promotionsurkunde bzw. des Promotionszeug
nisses existiert. Der lateinische Name der Gesamtnote wird auch auf

der englischsprachigen Urkunde angegeben, jedoch werden die unten
aufgeführten erläuternden englischen Begriffe in Klammern hinzuge
fügt:

Notenskala Gesamtnote Englischer Begriff

1,0·
bis 1,5
Ober 1,5 bis 2,5
• vgl. § 11 (3)

summa cum laude excellent

magna cum laude very good
cumlaude good
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§ 15 Ehrenpromotion, Erneuerung der Promotion

(1) Für hervorragende wissenschaftliche Leistungen auf den Gebieten der
Naturwissenschaften einschließlich ihrer Grenzgebiete kann die Natur
wissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät mit Zustimmung des
Senats den Grad eines Dr. rer. nat. h. c. bzw. bei Geographen bzw.
Geographinnen der in § 1 genannten anthropogeographlschen Arbeits
richtung den Dr. phi!. h.c. verleihen.

(2) Ein Antrag zur Ehrenpromotion muss von mindestens drei Professoren,

Hochschul- oder Privatdozenten bzw. Professorinnen, Hochschul- oder •
Privatdozentinnen einer Fakultät gestellt werden. Über die Weiterlei-
tung des Antrages an die Naturwissenschaftlich-Mathematische Ge
samtfakultät entscheidet der Erweiterte Fakultätsrat der betreffenden
Fakultät mit Dreiviertelmehrheit. Nach Eingang des Antrages bestellt
der Dekan bzw. die Dekanin der Naturwissenschaftlich
Mathematischen Gesamtfakultät im Einvernehmen mit der Antrag stei
lenden Fakultät zwei Berichterstatter bzw. Berichterstatterinnen. Der
FaKultätsrat der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Gesamtfakultät
entscheidet nach Anhörung der Berichterstatter bzw. Berichterstatte
rinnen mit Dreiviertelmehrheit über die Durchführung der Ehrenpromo-
tion.

(3) Die Verleihung des Dr. rer. nat. h.c. bzw. des Dr. phi!. h.c. erfolgt durch
den Dekan bzw. die Dekanin der Naturwissenschaftlich
Mathematischen Gesamtfakultät durch Überreichung eines Ehrendip
loms, in dem die Leistungen des bzw. der Promovierten hervorzuheben
sind.

-

(2) Ergibt sich vor Aushändigung der Promotionsurkunde, dass der Kandi-
dat bzw. die Kandidatin bei einer Promotionsleistung getäuscht hat, so
kann der Promotionsausschuss diese oder alle bisher erbrachten Pro
motionsleistungen fOrungültig erklären oder in schweren Fällen die Zu
lassung zum Prüfungsverfahren zurücknehmen.

(3) Vor der Beschlussfassung ist der bzw. die Betroffene zu hören. Der
Beschluss ist zu begründen und dem bzw. der Betroffenen unter
Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.

§ 17 Entziehung des Doktorgrades

(1) Die Entziehung des Doktorgrades richtet sich nach den landesrechtli-
ehen Bestimmungen. Soweit dort eine Zuständigkeitsregelung fehlt, ist
der Fakultätsrat derjenigen Fakultät zuständig, in der der Doktorgrad
erworben wurde.

. (2) Vor der Beschlussfassung ist der bzw. die Betroffene zu hören. Der
Beschluss ist zu begründen und dem bzw. der Betroffenen unter
Rechtsbehelfsbelehrung zuzustellen.

(3) Absätze 1 und 2 gelten fOrdie Entziehung des Ehrendoktorgrades ent-
sprechend. An die Stelle des betreffenden Fakultätsrates (Absatz 1
Satz 2) tritt die Naturwissenschaftlich-Mathematische Gesamtfakultät.

§ 18 Inkrafttreten, Übergangsbestimmungen

(4) In besonderen Fällen kann eine Fakultät die Promotion anlässlich der
fOnfzigstenWiederkehr des Promotionstages erneuern.

••
§ 16 Rücknahme der Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin bzw.

der Zulassung zum Prüfungsverfahren; UngUltlgkeit von Promoti
onsleistungen

(1) Ergibt sich vor Aushändigung der Promotionsurkunde, dass der Kandl-
.' dat bzw. die Kandidatin über eine Zulassungsvoraussetzung getäuscht

hat oder dass wesentliche Zulassungsvoraussetzungen irrigerweise als
gegeben angenommen worden sind, so kann der Promotionsaus
schuss die Zulassung als Doktorand bzw. als Doktorandin bzw. die Zu
lassung zum Prüfungsverfahren zurücknehmen. Dasselbe gilt, wenn
Tatsachen bekannt werden, die nach Landesrecht eine Entziehung des
Doktorgrades rechtfertigen würden.

8
(1)

(2)

Die vorstehende Promotionsordnung tritt am ersten Tage des auf die
Veröffentlichung im Mitteilungsblatt des Rektors folgenden Monats in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Promotionsordnung der Naturwissenschaft
lich-Mathematischen Gesamtfakultät vom 14. Oktober 1986 (W.u.K.
1986, S. 772), zuletzt geändert am 25. Januar 1999 (W.,F.u.K. 1999, S.
50) außer Kraft.

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Promotionsordnung bereits ein
geleitete Promotionsverfahren werden auf Antrag des Bewerbers nach
den bisherigen Bestimmungen durchgeführt, sofern das Universitäts
gesetz nicht entgegensteht.
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Anlage 1 (zu § 10)

Promotions fächer (Fachrichtungen):

.,,'

Astronomie

Biologie

Chemie

Geowissenschaften

Geographie

Geolog ie-Paläontologie

Mineralogie

Lagerstättenkunde

Informatik

Mathematik

Praktische Astronomie
Theoretische Astronomie

Biochemie/Biophysik
Botanik

Molekularbiologie
Ökologie
Zellbiol.ogie
Zoologie

Anorganische Chemie
Biologische Chemie
Organische Chemie
Physikalische Chemie
Theoretische Chemie

Anthropogeographie
Physische Geographie
Regionalforschung

Allgemeine, Angewandte
und Regionale Geologie
Isotopengeologie
Paläontologie
Umweltgeochemie

Isotopengeologie
Kristallographie
Petrologie-Geochemie-

Umweltgeochemie

Angewandte Informatik
Praktische Informatik
Technische Informatik
Theoretische Informatik

Angewandte Mathematik
Reine Mathematik

-

•

-

--

Pharmazie

Physik

Biochemie
Geschichte der Pharmazie

Pharmakologie
Pharmazeutische Biologie
Pharmazeutische Chemie

Pharmazeutische Technologie
und Biopharmazie

Angewandte Physik
Experimentelle Physik
Theoretische Physik
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BIowissenschaften

Geschichte der Pharmazie

Kandidaten bzw. Kandidatinnen, die ihre Dissertation im Fachgebiet
"Geschichte der Pharmazie" angefertigt haben, mUssen bei der Zulas
sung zum Prüfungsverfahren gemäß § 8 außer den nach § 8 Abs. 3
vorzulegenden Unterlagen noch Bescheinigungen Oberdie erfolgreiche 0
Teilnahme an den folgenden Lehrveranstaltungen beifügen:.",.",

1. Eine Übung im Fach Historische Hilfswissenschaften

2. Ein Hauptseminar im Fach Mittlere und Neuere Geschichte

3. Ein Proseminar in der Fachrichtung "Geschichte der Pharmazie"

4. Zwei Hauptseminare in der Fachrichtung "Geschichte der
Pharmazie"

Zu § 6 Abs. 1 bis 3

1. Veranstalter, Ziele und Teilnehmer des Doktorandenprogramms

(1) Die Fakultät für Biowissenschaften veranstaltet gemäß § 6 ein
Doktorandenprogramm mit einem forschungsorientierten Studien-
angebot.

(2) Ziele des Doktorandenprogramms sind die kontinuierliche Betreu-.
ung der Dissertationsarbeit und die fachliche Weiterbildung, um
den Doktoranden bzw. die Doktorandin auf seine bzw. Ihre späte-
re selbstständige wissenschaftliche Tätigkeit vorzubereiten.

(3) Zur Teilnahme sind die Doktoranden bzw. die Doktorandinnen
verpflichtet, die gemäß § 5 in einem Promotionsfach der Fakultät
für Biowissenschaften angemeldet sind.

-

•

(1) Bei der Annahme als Doktorand bzw. Doktorandin in einem Pro
motionsfach der Fakultät fOr Blowisst!nschaftt!n muss zusammen
mit dem Hauptbetreuer bzw. dt!r Hauptbetreuerin (s. § 5, Abs. 1
Buchstabe f) ein zweiter Betreuer bzw. eine zweite Betreuerin be
nannt werden. Der Zweitbetreuer bzw. die Zweitbetreuerin muss
grundsätzlich Professor, Hochschul- oder Privatdozent bzw. Pro
fessorin, Hochschul- oder Privatdozentin sein. Er bzw. sie soll
Ld.R. der Fakultät fOr Biowissenschaften der Universität Heidel-

, berg angehören; der Promotionsausschuss kann einen Professor,
Hochschul- oder Privatdozenten bzw. eine Professorin, Hoch
schul- oder Privatdozentin einer anderen Fakultät oder Universität
als Zweitbetreuer bzw. Zweitbetreuerln benennen. Bei auswärti
gen Zweitbetreuern bzw. Zweitbetreuerinnen soll deren Stellung
einem deutschen Professor, Hochschul- oder Privatdozenten bzw.
einer Professorin, Hochschul- oder Privatdozentin vergleichbar
sei; entsprechendes gilt fOrunabhängige Forschungsgruppenleiter
bzw. -leiterinnen. Auf die Regelungen für Gutachter bzw. Gutach
terinnen der Dissertation in § 9 Abs. 2 wird bezug genommen.

(2) Innerhalb von sechs Monaten nach Beginn der Arbeit legt der
Doktorand bzw. die Doktorandin dem Promotionsausschuss in
Absprache mit dem Haupt- und Zweitbetreuer bzw. mit·der Haupt
und Zweitbetreuerin einen schriftlichen Arbeitsplan fClrdie Disser
tation vor. Als Fortschreibung des Arbeitsplanes Ist bis zum Ende
des zweiten Jahres nach Beginn der Arbeit ein schriftlicher Bericht
vorzulegen. Mit Anträgen auf Verlängerung der Annahme als Dok
torand bzw. Doktorandin gemäß § 5, Abs. 4 Ist jeweils ein weiterer
schriftlicher Bericht vorzulegen.

3. Studienprogramm

(1) Pflicht-Veranstaltungen sind Literatur- und das Forschungssemi
nare im Umfang von jeweils mindestens 1-2 Semesterwochen
stunden sowie Wahl-Pflichtveranstaltungen wie Methodenpraktika
und -seminare, Laborrotationen, selbstorganisierte Doktoranden
Foren und Poster-Sessions zur Vorstellung eigener Arbeiten im
Umfang von 1-2 Semesterwochenstunden. Die erfolgreiche Teil
nahme an den (Wahl-) Pflichtveranstaltungen ist zu bescheinigen.
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(2) Zum Studienangebot des Doktorandenprogramms gehören wei
terhin die Vortragsreihen der wissenschaftlichen Einrichtungen,
die die Promotionsfachrichtungen der Fakultät für Biowissenschaf
ten gemäß Anlage zu § 10 vertreten. Die Doktoranden bzw. Dok
torandinnen sind zur Teilnahme an diesen Institutsseminaren und
-kolloquien aufgerufen (§ 6, Abs. 2). Hierbei sollen sie Schwer
punkte setzen, die thematisch und methodisch mit der Dissertati
on zusammenhängen, aber auch Vorträge besuchen, in denen
Probleme anderer Fachrichtungen der Biowissenschaften behan
delt werden. Auf die Regelungen zu den Inhalten von Disputatio-

nen (§ 10, Abs. 4) wird verwiesen. G
(3) Die erfolgreiche Teilnahme am Doktorandenprmgramm wird in

dem Promotionszeugnis (§ 14, Abs. 2) bescheinigt.

Chemie und Geowissenschaften

Zu §6 Abs. 1 und 2
Im Fachbereich Chemie ist die Vorlage eines Arbeitsplanes nicht erfor
derlich. Ein Doktorandenprogramm besteht derzeit nicht.
Im Fachbereich Geowissenschaften ist die Vorlage eines Arbeitsplanes
spätestens 6 Monate nach Beginn der Arbeit erforderlich. Doktoranden
bzw. Doktorandinnen, die in das interdisziplinäre Doktorandenpro
gramm bzw. Graduiertenkolleg aufgenommen sind, sollten an den im
Rahmen der Doktorandenausbildung angebotenen, relevanten Lehr
veranstaltungen in einem zeitlichen Umfang von etwa 150 bis 200
Stunden teilnehmen.

Zu § 7 Abs. 2
Kumulative Dissertationen sind im Fachbereich Chemie nicht zulässig.

Im Fachbereich Geowissenschaften besteht die Möglichkeit zur Anfer- ~tigung einer kumulativen Dissertation. .,

Mathematik und Informatik

Zu § 6 Abs. 1 und 2
Im Fach Mathematik und Informatik ist die Vorlage eines Arbeitsplanes
nicht erforderlich. Ein Doktorandenprogramm besteht derzeit nicht.

e

e

Zu § 7 Abs. 2
Kumulative Dissertationen sind In der Fakultät für Mathematik und in
formatik nicht zulässig.

Zu § 10 Abs. 2
Stellt ein Kandidat bzw. eine Kandidatin gemäß § 10 Abs. 2 den Antrag
auf EInbeziehung eines zusätzlichen Faches in die Disputation, so wird
die geforderte sinnvolle Beziehung zur Mathematik -neben den in der
Anlage zu § 10 aufgeführten Promotlonsfächern- bei folgenden Fä
chern als gegeben angesehen: Medizin, Philosophie, Psychologie,
Wirtschaftswissenschaften.

Physik und Astronomie

Zu § 4 Abs. 2
Für die Fakultät für Physik und Astronomie wird als Mindestnote fOrdie
Zulassung zur Promotion die ungerundete Gesamtnote 2,0 festgelegt.
Bewerber bzw. Bewerberinnen mit einer schlechteren Note als der
Mlndestnote können aus besonderen Gründen im Einzelfall durch Be
schluss des Promotionsausschusses zugelassen werden.

Zu § 6 Abs. 1
Ein Doktorand bzw. eine Doktorandin der Physik oder Astronomie soll
dem Promotionsausschuss spätestens 6 Monate nach Beginn der Ar
beit in Absprache mit dem Betreuer bzw. der Betreuerin einen Arbeits
plan vorlegen.

Zu §6 Abs. 2
Doktoranden bzw. Doktorandinnen der Physik haben die Verpflichtung
zu Ihrer fachlichen Weiterbildung an einem Doktorandenprogramm
(z.B. auch an einem Graduiertenkolleg) der Fakultät teilzunehmen, das
aus regelmäßig angebotenen Blockkursen und besonders ausgewie
senen semesterbegleitenden Veranstaltungen besteht. Bei der Bean
tragung der Zulassung zum PrOfungsverfahren sind die besuchten
Veranstaltungen aufzulisten (§9 Abs. 3 f). Es wird ein Umfang von min
destens 4 SWS erwartet, wobei eine Blockveranstaltung Im Rahmen
der Graduiertentage als 1 SWS zählt. Der Inhalt der aufgelisteten Ver
anstaltungen ist Bestandteil der Disputation. FOr Doktoranden bzw.
Doktorandinnen der Astronomie sind die besonderen Regelungen im
Studienplan Astronomie maßgebend.
Von den oben genannten Regelungen ausgenommen sind Doktoran
den, die an dem Studienprogramm eines Graduiertenkollegs der DFG
teilnehmen.
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Zu § 7 Abs. 2
Kumulative Dissertationen sind in der Fakultät für Physik und Astrono
mie nicht zulässig.

Heidelberg, den 3. Juli 2003

gez.: Professor Dr. Dr. h.c. Peter Hommelhoff
Rektor
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